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AUS STAAT UND WIRTSCHAFT

Schweizerischer Mieterverband

Der Schweizerische Mieterverband hielt am Sonntag
unter dem Vorsitz von Zentralprisident Dr. F. Wieser, Basel,
in Zirich seine von den Delegierten von 16 Sektionen

besuchte Jahresversammlung ab. Bei der Diskussion des
Jahresberichtes kam zuerst die Praxis der Mietpreiskontrolle
zur Sprache. In bezug auf die Wohnbaufrage, die infolge der
Wohnungsnot fiir fast alle deutschschweizerischen stddtischen
Gemeinden eine stets zunehmende Bedeutung gewinnt, wurde
betont, dall der Staat auch die Bodenpreise der staatlichen
Kontrolle unterstellen sollte. Die Versammlung beschlof}, den
Bundesrat dringend zu ersuchen, die schon vor lingerer Zeit
angekiindigte Verordnung iiber die Kontrolle des stiddtischen

Liegenschaftenhandels mdglichst bald in Kraft zu setzen.

Anschliefend referierte Dr. F. Giovanoli, Bern, iiber die
Voraussetzungen und Moglichkeiten des genossenschaftlichen
Wohnungsbaues, wéhrend Stadtrat Peter, Ziirich, in einem
Referat darlegte, was die Stadt Zirich auf dem Gebiet des
genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaues wih-
rend dieser Kriegsjahre bereits geleistet hat und weiter zu
tun gedenkt. In Erledigung der statutarischen Geschiafte wurde
Basel als Vorort und Dr. F. Wieser als Zentralprisident be-
stiatigt. Als Ort der nichstjdhrigen Delegiertenversammlung

wurde Bern bestimmt.

Neue Richtsétze fiir die Lohnanpassung

Die von der Lohnbegutachtungskommission des Eidgends-
sischen Volkswirtschaftsdepartements auf Grund der Ver-
sorgungslage sowie der Verdnderungen des Index der Lebens-
haltungskosten berechneten Richtsitze fiir die Lohnanpassung
stellen sich per Ende Miarz 1943 wie folgt:

Richtsatz fiir die Lohnanpassung
in °/o des Vorkriegs- in °/o der Lebens-
einkommens kostensteigerung

Vorkriegs-
familieneinkommen

bis 3000 Franken 38 82
3000—4000 Franken 32 68
4000—5000 Franken 27 58
5000—6000 Franken 26 56
tiber 6000 Franken 24 52
Gewogener Durchschnitt

(5259 Fr.) 26 56

Die Berechnung der Richtsdtze bezieht sich auf Familien
mit durchschnittlich vier Képfen. An kinderreiche Familien
ist die Ausrichtung hoherer Zulagen zu empfehlen, als sie
aus der obigen Zusammenstellung ersichtlich sind, ebenso an
die Schwerarbeiter, entsprechend der an sie abgegebenen
Sonderzuteilungen.

Der Richtsatz in der untersten Einkommensstufe wurde
auf Grund der absoluten Rationierungszuteilungen (ohne
Trockenei), ergénzt durch die notwendigen Mengen nicht -
rationierter Lebensmittel und der Kleinhandelspreise ermit-
telt. Eine Lohnzulage von 38 Prozent auf einem Vorkriegs-
einkommen von 2619 Franken (mittleres Einkommen in der
untersten Einkommensstufe bei einer Familiengrole von 4,2
Personen) gestattet, die dieser Durchschnittsfamilie zugeteilten
Lebensmittelrationen einzulésen und die notwendigen, nicht
rationierten Nahrungsmittel zu kaufen.

Der Verwaltungsrat des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine gegen
die Vorlage betreffend die Bewilligungspflicht fiir Neueréffnung von Betrieben

Der Verwaltungsrat des Verbandes Schweizerischer Kon-
sumvere:ne unterbreitet der Delegiertenversammlung in Genf
einen Beschlufl, dem wir die folgenden Stellen entnehmen in
der Meinung, sie gelten durchaus auch fiir die iibrigen Ge-
biete wirtschaftlicher Betdtigung :

«Die Delegiertenversammlung des VSK. vom

19. Juni
1943 in Genf nimmt Kenntnis von einem Entwurf des Bun-
desamtes fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) zu
einem Vollmachtenbeschlul3 des Bundesrates. Danach soll in
Zukunft die verfassungsmildig garantierte Handels-

Gewerbefreiheit iiber kriegsbedingte Notmalnahmen hinaus

und

aufgehoben und die Eréffnung von neuen, die Verlegung und
die Erweiterung von bestehenden gewerblichen und Handels-
betrieben wvon der Bewilligung durch staatliche Amtsstellen
abhingig gemacht werden konnen. Die Bewilligung soll nur
an Besitzer eines nach mehrjahriger Lehrzeit erworbenen
Fihigkeitszeugnisses erteilt werden diirfen. Ueberdies kénnen
an die Bewilligung nach Gutfinden weitere im Vollmachten-

beschluf’ nicht niher umschriebene Bedingungen, Einschréan-
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kungen und- Vorschriften gekniipft werden. Niemand hitte
einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Bewilligung zur
selbstandigen Ausiibung seines Berufes. Die Folge einer der-
artigen Regelung wire, dall die gesamte Wirtschaft der
Schweiz, die Betiatigungsfreiheit des Einzelnen und speziell
auch die Genossenschaftshewegung selbst in der normalen
Friedenszeit in ihrer Weiterentwicklung durch den Staat in
iubermabiger Weise beeinflul3t und gehemmt werden konnten.

VSK. bestdtigt dem-
gegentiber ihre nachstehenden im Jahre 1934 gemachten Fest-

Die Delegiertenversammlung des

stellungen :

Das Recht auf Befriedigung wirtschaftlicher und kultu-
reller Bediirfnisse auf dem Wege der Selbsthilfe darf nur
eingeschrankt werden, wo lebenswichtige Interessen der Ge-
samtheit dies erfordern.

Die kollcktive Selbsthilfe erfolgt auf dem Wege des Zu-
sammenschlusses, der seinerseits unter dem Schutze der Bun-
desverfassung steht. Wer von der kollektiven Selbsthilfe
Gebrauch macht, iibt somit ein Recht aus und verletzt keines-



falls Rechte von Drittpersonen. Niemand darf gezwungen
werden, auf das Recht der Selbsthilfe zugunsten von auf
Erwerb ausgehenden Dritten zu verzichten, und niemand hat
einen Anspruch darauf, einen solchen Verzicht zu verlangen.

Wenn sich innerhalb der Erwerbswirtschaft unter einer
zwangslosen Handels- und Gewerbefreiheit Milstinde ge-
zeigt haben, so sind diese nicht durch die Tétigkeit der Selbst-
hilfeorganisationen verursacht worden. Wenn Mil-
stande und Auswiichse auf legalem Wege durch geeignete
Malinahmen beseitigt werden, so opponieren die Selbsthilfe-

solche

organisationen nicht, denn sie konnen als solche jeder Rege-

lung der Erwerbswirtschaft und auch einer Einschrankung

der Handels- und Gewerbefreiheit neutral gegeniiberstehen,
wenn eine solche Einschrankung nur auf die Unternehmungen
der Erwerbswirtschaft verlegt wird.

Zum vorliegenden Entwurf stellt jedoch die Delegierten-
versammlung fest:

1. Die Konsumvereine anerkennen die Zuléssigkeit einer Ein-
schrankung der Wirtschaft und damit auch ihrer eigenen
Tatigkeit,
kriegsbedingten Notwendigkeiten begriindet ist.

sofern und solange diese Beschrinkung in

0

. Die bereits im Bundesratsbeschlull vom 1. April 1941 ein-
gefiihrte kriegswirtschaftliche Bewilligungspflicht geniigt,
um zum Schutze von durch Kriegseinflissse bedrohten Er-
werbszweigen oder zum Schutze aktivdienstleistender Be-
triebsinhaber Mallnahmen zu treffen.

3. Nach dem neuesten Entwurf des Bundesamtes fiir Indu-
strie, Gewerbe und Arbeit konnte neben der bereits in
Kraft stehenden kriegswirtschaftlichen Bewilligungspflicht
auch die gewerbliche Bewilligungspflicht mit Giltigkeit
auch in der spiteren Friedenszeit eingefiithrt werden.

4. Die Auswirkungen der in diesem Rahmenbeschluf} vor-
gesehenen Mallnahmen hidngen zum groflen Teil ab von
der Art der Durchfiihrung durch die damit beauftragten

Amtsstellen und bergen in sich die Gefahr der sukzessiven
i Gewerbe und Arbeit energisch zu bekimpfen.»
—

LEinfithrung einer Korporationsordnung.

5. Derart fir die Zukunft des Schweizervolkes und seiner
mit dem Auslande eng verflochtenen Volkswirtschaft ein-
schneidende und weittragende MalBnahmen diirfen nicht
gestiitzt auf die fur die Kriegszeit erlassenen aullerordent-
lichen Vollmachten des Bundesrates, sondern hochstens auf
dem in der Bundesverfassung vorgeschriebenen Wege der
Volksbefragung eingefithrt werden.

6. Das Abhdngigmachen der wirtschaftlichen Betdtigung von
Fahigkeitsausweis und Bediirfnisklausel konnte sich als
Bevorzugung einer kleinen Minderheit zum Schaden der
jungen Generation auswirken und tberdies dieser Min-
derheit in der Wirtschaft eine gewisse Monopolstellung
mit allen ihren fir die gesamte Konsumentenschaft nach-
teiligen Folgen nach sich ziehen.

7. Die vorgeschlagenen Malnahmen millachten die Eigenart
der schweizerischen Eidgenossenschaft und widersprechen
dem Wesen des Schweizerbiirgers.

Die Delegiertenversammlung

lehnt auf Grund dieser Erwiagungen den Entwurf des BIGA
betreffend Einfithrung der gewerblichen Bewilligungspflicht
ab, da dieser fir die im VSK. zusammengeschlossenen Kon-
sumgenossenschaften unannehmbar ist, solange er nicht eine
fir die Gesamtwirtschaft, fiir die Genossenschaften und fiir
die demokratischen Schweizerbiirger tragbare Losung bringt ;
spricht die Erwartung aus, dal} weder Bundesrat noch Bun-
desversammlung zum beabsichtigten Einbruch in verfassungs-
mabige Grundrechte durch das Mittel eines Vollmachten-
beschlusses Hand bieten werden ; und

beauftragt die Verbandsorgane, alle Mallnahmen zu ergrei-
fen, um die in der Bundesverfassung festgelegten, demokrati-
schen Rechte des Schweizerblirgers zu wahren, mit allen
Mitteln einer weiteren Einschriankung der Entwicklung der
Selbsthilfeorganisationen entgegenzutreten und eine Vorlage

im Sinne des Entwurfes des Bundesamtes fiir Industrie,

Neugestaltung der kriegswirtschaftlichen Radioaufkldrung

Die Eidgendssische Zentralstelle fiir Kriegswirtschaft teiltmit:

Mit dem Eintritt des Sommer-Sendeplanes im Landes-
sender Beromiinster zu Beginn des letzten Monats hat die
kriegswirtschaftliche Aufklarung im Rundspruch eine grund-
legende Neugestaltung erfahren.

Einem vielfach gedullerten Wunsche entsprechend werden
nunmchr vor allem die zustindigen Chefs der kriegswirt-
schaftlichen Stellen des Bundes und andere berufene Per-
sonlichkeiten selbst zur Radiohérerschaft sprechen. Auflerdem
wurde die Radiosendung auf eine giinstige Sendezeit, namlich
Mittwoch zwischen 19.15 und 19.29 Uhr verlegt. Ferner er-
hielt die Sendereihe die neue Bezeichnung:

«Woran man denkt, wovon man spricht,

Auf dem liegt hier das Hauptgewicht!»

Wir beabsichtigen nunmehr, von Zeit zu Zcit eine unserer
Sendungen auch fiir einen gesprochenen Briefkasten zu ver-
wenden, worin auf Fragen aus dem Publikum betreffend die
kriegswirtschaftlichen Malnahmen, insbesondere die Ratio-
nierung, Auskunft von kompetenten Stellen erteilt werden
soll, soweit diese Antworten die Horerschaft allgemein inter-
essieren konnen.

Wir anerbieten uns, alle Anfragen entgegenzunehmen und
daftir besorgt zu sein, dal} sie in einer nachsten Briefkasten-
sendung im Radio beantwortet werden oder, falls es sich um
ganz spezielle Félle handelt, die gewiinschte Auskunft schrift-
lich durch die zustdndige Amtsstelle erteilt wird. Zuschriften
erbitten wir an unsern Aufklarungsdienst, Gruppe Radio.

Die Gemeinniitzige Gesellschaft zum Beveridge-Plan

Die Zentralkommission der Schweizerischen Gemeinniitzi-
gen Gesellschaft nahm nach Referaten von Professor Dr.
P. Gygax (Ziirich), Nationalrat Ph. Schmid-Ruedin (Ziirich)
und Dr. O. Steinmann (Ziirich) zum Beveridge-Plan wie folgt
Stellung :

1. Der Beveridge-Plan ist kein allgemein giiltiges Rezept,
das von anderen Lidndern einfach ibernommen werden
konnte.

2. Die Schweiz mul} ihre eigene Sozialpolitik treiben ;
dabei darf festgestellt werden, dall bei uns Wesentliches er-

79



	Der Verwaltungsrat des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine gegen die Vorlage betreffend der Bewilligungspflicht für Neueröffung von Betrieben

